
Bundeslehranstalten f. Tourismus 
 

Langenloiser Straße 22 
3500 Krems 

Tel. +43 2732 880 
Fax +43 2732 880-123 
office@hlfkrems.ac.at 

www.hlfkrems.ac.at 
Schulkennzahl: 301469 

 
 

 
Information 

Aufnahmebedingungen 
 
 

Voraussetzung für die Aufnahme in eine berufsbildende mittlere Schule 
(BMS) - Hotelfachschule 
 
Für AHS-Schüler bzw. Hauptschüler der Leistungsgruppe I u. II, die eine dreijährige BMS 
(Hotelfachschule) besuchen wollen, gilt ein positives Zeugnis*) der 8. Schulstufe. 
Bewerber einer Hauptschule, die eine mindestens dreijährige BMS besuchen möchten, 
müssen in den leistungsdifferenzierten Pflichtgegenständen der III. Leistungsgruppe 
(Deutsch, Mathematik, Lebende Fremdsprache) eine Aufnahmsprüfung ablegen. 
 
Voraussetzung für die Aufnahme in eine berufsbildende höhere Schule 
(BHS) Höhere Bundeslehranstalt für Tourismus  
 
1. der erfolgreiche Abschluss der 4. Klasse der Hauptschule, wobei das Jahreszeugnis für 

diese Klasse in den leistungsdifferenzierten Pflichtgegenständen in der höchsten 
Leistungsgruppe eine positive Beurteilung oder in der mittleren Leistungsgruppe keine 
schlechtere Beurteilung als "Gut" enthält; die Beurteilung eines leistungsdifferenzierten 
Pflichtgegenstandes in der mittleren Leistungsgruppe mit "Befriedigend" steht der 
Aufnahme nichts entgegen, sofern die Klassenkonferenz feststellt, dass der Schüler auf 
Grund seiner sonstigen Leistungen mit großer Wahrscheinlichkeit den Anforderungen 
der berufsbildenden höheren Schule genügen wird, oder 

2. der erfolgreiche Abschluss der polytechnischen Schule auf der 9. Schulstufe, oder 
3. der erfolgreiche Abschluss der 4. oder einer höheren Klasse der allgemeinbildenden 

höheren Schule. 
 

Die Aufnahmeprüfung besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil. Sie 
umfasst für die BHS den Stoff der 4. Klasse Hauptschule der I. Leistungsgruppe, für die BMS 
den Stoff der 4. Klasse Hauptschule der II. Leistungsgruppe. 
 
Der Termin für die Aufnahmeprüfung ist Mittwoch, 27. Juni 2012 – 08:00 Uhr 
 
Sollten sich noch etwaige Fragen zu den Aufnahmebedingungen ergeben, stehen wir natürlich 
jederzeit für Auskünfte zur Verfügung. 
 
*) ausgenommen sind die Pflichtgegenstände Latein und Geometrisches Zeichnen sowie 
schulautonome Pflichtgegenstände und Schwerpunktgegenstände 


